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RS UVS Kärnten 1997/07/10 KUVS-K1-
406/3/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1997

Rechtssatz

Hat zum Tatzeitpunkt eine GmbH drei handelsrechtliche Geschäftsführer, wovon einer der Beschuldigte war, so kann

sich dieser nicht mit dem Hinweis exkulpieren, daß für Personalangelegenheiten die weitere handelsrechtliche

Geschäftsführerin, nämlich seine Schwester, zuständig war, denn die bloße Nichtausübung einer Funktion nimmt dem

ordnungsgemäß Bestellten nicht die Eigenschaft als Geschäftsführer.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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